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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein Entscheid des Appellationsgerichts, mit welchem dieses die
Beschwerde in Zusammenhang mit einer Kontosperre teilweise abgewiesen hat. Es handelt
sich dabei um einen Entscheid einer letzten kantonalen Instanz in einer Strafsache, gegen
den die Beschwerde in Strafsachen zulässig ist ( Art. 78 Abs. 1, Art. 80 Abs. 1 BGG ). Er
schliesst das Strafverfahren nicht ab, ist mithin ein Zwischenentscheid. Als solcher ist er
nach Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG anfechtbar, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil rechtlicher Natur bewirken kann.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe ihr durch die Nichtfreigabe der
geltend gemachten Rechtsvertretungskosten den wirksamen Rechtsschutz gegen die
Beschlagnahme verwehrt. Die gerügte Verweigerung eines ausreichenden Rechtsschutzes
gegenüber einer von einer strafprozessualen Zwangsmassnahme betroffenen (juristischen)
Person begründet nach der Praxis des Bundesgerichts grundsätzlich einen drohenden nicht
wieder gutzumachenden Rechtsnachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG (vgl. Urteil
1B_410/2015 vom 14. Juli 2016 E. 1.3 mit Hinweisen).

E. 2.1
Im erstinstanzlichen Urteil vom 21. November 2016 wurde die Einziehung der
beschlagnahmten Vermögenswerte angeordnet (vgl. im Einzelnen Sachverhalt lit. A.
hiervor). Das Berufungsverfahren ist noch hängig und eine Bestätigung des
erstinstanzlichen Urteils fällt in Betracht. Bei dieser Sachlage rechtfertigt sich die
grundsätzliche Aufrechterhaltung der Kontosperre, was von der Beschwerdeführerin auch
nicht substanziiert in Frage gestellt wird (vgl. insoweit auch Urteil 1C_798/2013 vom 12.
November 2013 E. 4).

E. 2.2
Durch Verfahrenshandlungen beschwerten und in ihren Rechten unmittelbar betroffenen
Dritten stehen (als sogenannten "anderen Verfahrensbeteiligten", Art. 105 Abs. 1 lit. f StPO
) die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu ( Art.
105 Abs. 2 StPO ). Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben
namentlich das Recht, einen Rechtsbeistand beizuziehen ( Art. 107 Abs. 1 lit. c StPO ). Die
beschuldigte Person, die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten können
zur Wahrung ihrer Interessen einen Rechtsbeistand bestellen ( Art. 127 Abs. 1 StPO ; vgl.
auch Urteil 1B_410/2015 vom 14. Juli 2016 E. 4.5).

E. 2.3
Die Beschwerdeführerin erachtet diese StPO-Bestimmungen als verletzt. Weiter macht sie
in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 9 BV (Willkür) geltend.



Sie führt aus, indem die Vorinstanz die Reduktion der Kontosperre im Umfang von Fr.
62'616.80 zur Bezahlung der Rechtskosten im Strafverfahren (Berufungsverfahren)
ablehne, missachte sie ihren Anspruch auf rechtsgenügende Vertretung. Entgegen der
unhaltbaren Auffassung der Vorinstanz nehme sie ganz offensichtlich ihre eigenen Rechte
wahr und nicht jene der Beschuldigten.

E. 2.4
In ihrer Vernehmlassung im bundesgerichtlichen Verfahren vom 3. Januar 2019 hält die
Vorinstanz demgegenüber fest, der vom Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin betriebene
Aufwand erscheine übersetzt und liege primär im Interesse der bereits separat anwaltlich
vertretenen Beschuldigten und nicht in jenem der gemäss erstinstanzlichem Urteil
geschädigten "Aktionäre".

E. 2.5
Die Beschwerdeführerin ist formell eine durch eine Verfahrenshandlung beschwerte Dritte
und folglich andere Verfahrensbeteiligte ( Art. 105 Abs. 1 lit. f StPO ). Sie ist durch die
Beschlagnahme in ihren Rechten unmittelbar betroffen, weshalb ihr die zur Wahrung ihrer
Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zustehen ( Art. 105 Abs. 2 StPO ).
Sie hat daher insbesondere das Recht, einen Rechtsbeistand beizuziehen ( Art. 107 Abs. 1
lit. c StPO und Art. 127 Abs. 1 StPO ). Soweit sie sich gegen die Beschlagnahme zur Wehr
setzt, wahrt sie eigene Interessen und nicht ausschliesslich oder primär jene der
Beschuldigten.

Nach den Akten wurden sämtliche Vermögenswerte der Beschwerdeführerin
beschlagnahmt. Die Möglichkeit, ihre rechtlichen Interessen in Zusammenhang mit der
Aufrechterhaltung der Kontosperre wahrzunehmen, kann der Beschwerdeführerin
grundsätzlich nur gegeben werden, wenn der insoweit notwendige Betrag ab dem
gesperrten Konto freigegeben wird. Wollte man anders entscheiden, wäre der Anspruch der
Beschwerdeführerin auf den Rechtsweg ( Art. 29a BV ) nicht gewährleistet. Dieser fordert
einen wirksamen Rechtsschutz. Ebenso wenig wäre der Anspruch der Beschwerdeführerin
auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV ) gewahrt (Urteil 1A.183/2006 vom 1. Februar
2007 E. 2.4, in: Pra 2007 Nr. 98 S. 652 mit Hinweisen). Zugleich wären Art. 107 Abs. 1 lit.
c StPO und Art. 127 Abs. 1 StPO verletzt.

Aus dem Verhältnismässigkeitsgebot und dem bundesrechtlichen Anspruch auf wirksamen
Rechtsschutz und private Rechtsvertretung (eigener Wahl) ergibt sich im vorliegenden Fall,
dass die Kontosperre insoweit zusätzlich teilweise aufzuheben ist, dass die von der
Beschlagnahme direkt betroffene Beschwerdeführerin als andere Verfahrensbeteiligte den
Rechtsweg wirksam beschreiten und eine private Rechtsvertretung aus ihren Mitteln
mandatieren kann (vgl. Urteil 1B_410/2015 vom 14. Juli 2016 E. 4.6).

E. 2.6
Eine andere Frage ist, ob die von der Beschwerdeführerin in Rechnung gestellten Beträge
der Höhe nach gerechtfertigt oder ob sie übersetzt sind (vgl. insoweit die Vernehmlassung
der Vorinstanz in E. 2.4 hiervor). Dies zu überprüfen, ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts.
Die Sache ist insoweit an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird nach dem Gesagten
davon auszugehen haben, dass - soweit gerechtfertigt und der Höhe nach angemessen - auch
die Beträge für die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strafverfahren
(Berufungsverfahren) grundsätzlich freizugeben sind (vgl. Urteil 1A.183/2006 vom 1.



Februar 2007 E. 2.5, in: Pra 2007 Nr. 98 S. 652 mit Hinweisen).

E. 3
Die Beschwerde ist gutzuheissen, Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung vom 15.
November 2018 aufzuheben und die Sache insoweit im Sinne der Erwägungen an die
Vorinstanz zurückzuweisen.

Gerichtskosten sind nicht zu erheben ( Art. 66 Abs. 4 BGG ). Der im bundesgerichtlichen
Verfahren nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung
zuzusprechen ( Art. 68 BGG ; vgl. auch Urteil 1B_410/2015 vom 14. Juli 2016 E. 5).
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